4. APRIL 1991 - Gesetz zur Regelung der Verwendung der Informationen aus dem Nationalregister der natürlichen Personen durch ministerielle Dienste und durch Sozialversicherungsträger, die dem Ministerium der Sozialfürsorge unterstehen (Artikel 16)


[bookmark: OLE_LINK1](Belgisches Staatsblatt vom 8. Januar 1999)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

[bookmark: _GoBack]MINISTERIUM DER SOZIALFÜRSORGE


4. APRIL 1991 - Gesetz zur Regelung der Verwendung der Informationen aus dem Nationalregister der natürlichen Personen durch ministerielle Dienste und durch Sozialversicherungsträger, die dem Ministerium der Sozialfürsorge unterstehen


	
BALDUIN, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!



Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:


(...)


KAPITEL IV - Arbeitsunfälle


Art. 16 - Artikel 63  3 des Gesetzes vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle wird durch folgende Bestimmung ergänzt:

Die in  1 und  3 Absatz 1 erwähnten Notifizierungen an das Opfer oder den Berechtigten werden an ihren Hauptwohnort im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nr. 5 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen geschickt, es sei denn, davon würde auf schriftlichen Antrag hin abgewichen.


(...)


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Motril, den 4. April 1991


BALDUIN


Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
M. WATHELET

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten
Ph. BUSQUIN

Der Minister des Innern
L. TOBBACK

Der Minister der Pensionen
G. MOTTARD

Der Staatssekretär für Behindertenpolitik
R. DELIZEE

Die Staatssekretärin für Pensionen
Frau L. DETIEGE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
M. WATHELET


